
«Ich bin grund-
sätzlich der An-
sicht, dass wir
uns an das 
e u r o p ä i s c h e
Recht halten
sollten. Das 
e u r o p ä i s c h e
Recht gibt uns
einen Level vor,
den wir nicht

überschreiten sollten. Wir sind ein
Mitglied im EWR und sollten gute
Europäer sein, aber nicht Muster-
knabe spielen. Dieses Verbot macht
keinen Sinn. Ganz Europa sendet
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sche TV-Sender konsumiert und
diese senden alle Alkoholwerbung.
Die Richtlinien der EU würden
vollständig genügen. Es macht 
keinen Sinn, die EU-Richtlinien zu
verschärfen. Für einen liechtenstei-
nischen Sender wäre es am einfach-
sten, wenn er sich an die europäi-
sche Gesetzgebung halten könnte.
Dies würde nämlich gewährleisten,
dass die selben Voraussetzungen 
zu den Konkurrenten vorhanden
wären. Die Auswüchse der Alkohol-
werbung wird ja sehr gut in den EU-
Richtlinien eingeschränkt. Es wäre
wünschenswert, wenn die Regie-
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Konzert mit dem Hallé
Orchestra Manchester 

VADUZ: Am Don-
nerstag, den 25. Fe-
bruar um 20 Uhr
spielt das Hallé Or-
chestra Manchester
im Vaduzer-Saal un-
ter der Leitung von
Kent Nagano (Bild).

Auf dem Programm steht die Fuga Ricerata a 6
voci von Anton Webern nach Johann Sebastian
Bach, die Sinfonie Nr. 84 in Es-Dur von Josef
Haydn sowie die Sinfonie Nr. 5, op. 100 von Ser-
gej Prokofiev.

Gegründet wurde das Hallé Orchestra durch
den in Deutschland geborenen Pianisten und
Dirigenten Sir Charles Hallé in Manchester, wo
das Orchester am 30. Januar 1858 auch sein er-
stes Konzert gab. Das Hallé Orchester residiert
heute in der «Bridgewater Hall». Nur acht Diri-
genten erlangten die Ehre, sich «Principal Con-
ductor» des Hallé Orchesters nennen zu dürfen,
zuletzt Kent Nagano, der dieses Amt seit Sep-
tember 1991 ausübt. «Composer in Associa-
tion» ist Thomas Adès.

Heute wird das Hallé Orchestra als eines der
exzellentesten Ensembles der Welt bezeichnet.
Die Hälfte seiner Konzerte spielt es in Manche-
ster. Als Orchester von Weltruf unternimmt es
Tourneen in die ganze Welt. Das Konzert findet
nicht, wie ursprünglich geplant, im Gemeinde-
saal Balzers statt, sondern im Vaduzer-Saal.
Vorverkauf: Montag bis Freitag, 10 bis 12 Uhr
und 15 bis 18 Uhr, Tel. (075) 237 59 69. (TaK)

Andreas Vitasek im TaK

SCHAAN:Am Freitag, den 26. Februar und am
Samstag, den 27. Februar um 20.09 Uhr tritt der
österreichische Kabarettist Andreas Vitasek
mit seinem Soloprogramm «Seine schönsten
Erfolge, Teil II» im TaK in Schaan auf.

Spätestens seit dem österreichischen Kultfilm
«Müllers Büro» in der Regie von Niki List ist
Andreas Vitasek auch ausserhalb der Wiener
Szene bekannt. Als scheinbar schläfriger De-
tektiv und Juniorpartner von Max Müller in
dessen Detektei spielte er allerdings den
Hauptdarsteller schlichtweg «an die Wand». Ein
weiterer Filmerfolg, ebenfalls unter der Regie
von Niki List war «Sternberg – Shooting Star».
Seither kann sich Vitasek vor Angeboten, so-
wohl für Film, als auch für seine Kabaretts nicht
mehr retten. Auch die Reinhard Schwabenitzy-
Filmtrilogie «Der perfekte Seitensprung», «Ei-
ne fast perfekte Scheidung» und –  brandaktuell
ab 19. Februar in den Kinos – «Eine fast perfek-
te Hochzeit» bescherten dem Wiener eine stän-
dig grösser werdende Fangemeinde.

Das aktuelle Soloprogramm Vitaseks heisst:
«Seine schönsten Programme – Teil II» (Teil I
hat es natürlich nie gegeben) und Vitasek par-
odiert sich und seine Kunststücke selbst damit,
denn das Programm besteht selbstredend nicht
nur aus alten Nummern. Da wird über alte Ki-
nos erzählt (sogenannte Schosskarten), über
Verkehrslawine und Verkehrstau, über die Krux
ein bekannter Kabarettist zu sein, und und
und... Bei der Premiere des Programmes wurde
gelacht, dass das Vindobona in Wien fast ein-
stürzte. Vitasek in Schaan haben und nicht live
zu erleben kommt dem Spruch «Neapel sehen
und dann sterben» bedrohlich nahe...

Andreas Vitaseks Besuch im TaK ist der erste
Ausflug des Wieners westlich von Salzburg seit
mehreren Jahren, und es ist auch der einzige
Auftritt des Kabarettstars ausserhalb Wiens.
Wir bitten telefonische Vorreservierung, da für
beide Veranstaltungen nur noch Restkarten
vorhanden sind.Vorverkauf: Montag bis Freitag
von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr,Tel. 075
237 59 69. (TaK)
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Regierung verfügt 
sinnloses Verbot

EU-Übereinkommen über grenzüberschreitendes Fernsehen – Regierung verschärft Werberichtlinien

Die Regierung erlässt ein Ver-
bot, das gar nicht umgesetzt
werden kann. Sie verschärft
das europäische Übereinkom-
men über das grenzüberschrei-
tende Fernsehen, indem sie ein
totales Alkoholwerbeverbot
im TV erlässt. Dies ist gar nicht
umsetzbar, da alle deutschen
und österreichischen TV-An-
stalten Alkoholwerbung ver-
breiten. Mit diesem Verbot er-
schwert die Regierung zudem
den Start des neuen TV-Sen-
ders IBC, da für diesen Sender
ein grosser Markt verloren
geht und somit gegenüber an-
deren europäischen TV-An-
stalten, zu welchen IBC als
Konkurrent auftritt, ein enor-
mer Nachteil entsteht.
Dieses Verbot übernimmt die Re-
gierung analog zur Schweiz. Das
Bundesamt für Kommunikation er-
läuterte gegenüber dem VOLKS-
BLATT, dass man das Alkoholwer-
beverbot gar nicht umsetzen könne.
Den ausländischen TV-Anstalten,
die in der Schweiz zu empfangen
seien, könne man dieses Verbot gar
nicht auferlegen. Das Ziel der
Schweiz sei es, die inländischen TV-
Sender zu erfassen. Diese Argu-
mentation mag noch insofern ver-
ständlich sein, da es in der Schweiz
TV-Anstalten gibt, die nur national
senden. Somit besteht auch kein
Konkurrenzverhältnis zu ausländi-
schen Sendern. Aber auch in der
Schweiz muss diese Regelung hin-
terfragt werden, da es nur für das
Fernsehen gilt.

Fragwürdige Entscheidung
Das Radio- und Fernsehgesetz

unseres Landes verbietet zwar heu-
te schon Alkoholwerbung. Mit dem
europäischen Übereinkommen wä-
re aber die Möglichkeit gegeben,
dies zu ändern, und den Standort

Liechtenstein für TV-Anstalten at-
traktiv zu gestalten. Deshalb muss
sich die Regierung die Frage gefal-
len lassen, weshalb sie das europäi-
sche Übereinkommen, das von 29
Staaten unterzeichnet wurde, in die-
sem Punkt verschärft. Das Überein-
kommen sieht nämlich schon stren-
ge Regeln im Umgang mit Alkohol-
werbung vor (siehe Kasten). Liech-
tenstein ist jedoch nicht der einzige
Staat, der diese Verschärfung vor-
sieht. Finnland, das Alkoholwer-
bung in allen Medien verbietet,
Norwegen, Schweiz, Lettland, Un-
garn und die Slowakei verschärfen
diese Regelung ebenfalls. Der Un-
terschied zu Liechtenstein besteht
allerdings darin, dass diese Staaten
eigene nationale TV-Sender besit-
zen und wegen der Eigenheit ihrer
Sprache die ausländischen TV-An-
stalten nicht von Relevanz sind. Für
unser Land ist diese Verschärfung
nicht nachvollziehbar. Wir besitzen
eine Sprache, die in mehreren Län-
dern gesprochen wird und die TV-
Sender dieser Staaten empfangen

wir auch. Zudem wird dem Sender
IBC hiermit eine sehr grosse Ein-
nahmequelle entzogen und IBC
muss sein Programm mit Nachteilen
gegenüber der Konkurrenz ins Le-
ben rufen. Des weiteren kann die
Regierung auch nicht das Argument
heranziehen, Jugendliche vom Al-
koholkonsum fernzuhalten. Alle
ausländischen TV-Stationen, die in
Liechtenstein empfangen werden
können, senden auch Alkoholwer-
bung. Somit ist es sinnlos, inländi-
sche TV-Stationen mit diesem Ver-
bot zu belegen.

Nur noch SF DRS?
«Das Fürstentum Liechtenstein

behält sich das Recht vor, sich in sei-
nem Hoheitsgebiet der Weiterver-
breitung von Programmen zu wi-
dersetzen, die Werbung für alkoho-
lische Getränke . . . enthalten». Mit
diesem Satz verbietet die Regierung
die Alkoholwerbung. Theoretisch
spricht sich die Regierung hiermit
das Recht zu, die Ausstrahlung von
TV-Sendern mit Alkoholwerbung

zu verbieten. Somit hätte sie also die
Möglichkeit, zu veranlassen, dass in
Liechtenstein nur noch der Sender
XML und das Schweizer Fernsehen
verbreitet werden dürfen. ORF 1
und 2 sowie alle deutschen Sende-
anstalten müssten von der Gemein-
schaftsantenne genommen werden.
Da diese Massnahme von der Re-
gierung sicher nicht umgesetzt wird,
plätschert auch weiterhin Alkohol-
werbung in unser Land. Deshalb ist
es unverständlich, weshalb die Re-
gierung den TV-Standort Liechten-
stein unattraktiv macht. Regie-
rungsrat Norbert Marxer sprach am
letzten Pressegespräch noch von
dem Vorteil, auf diese Weise meh-
rere hundert Arbeitsplätze zu schaf-
fen. Mit diesem Verbot wird dieser
Vorteil wieder vernichtet und der
Standort Liechtenstein unattraktiv
gemacht. Der Landtag muss dieses
europäische Übereinkommen noch
genehmigen. Man darf gespannt
sein, wie die Voten der Abgeordne-
ten diesbezüglich ausfallen.

Alexander Batliner

Die ausländischen TV-Stationen dürfen auch in Zukunft Alkoholwerbung verbreiten. Nur den liechtensteinischen
soll dies vorenthalten bleiben. Die Regierung stellt die einheimischen TV-Sender schlechter als die ausländischen.

KOMMENTAR

Verbote sind normalerweise dazu
da, Regeln festzulegen. Eine Grund-
voraussetzung für Verbote besteht
darin, dass sie auch umgesetzt und
eingehalten werden können. Die Re-
gierung hat nun ein Verbot erlassen,
das in keiner Weise umgesetzt und
eingehalten werden kann. Mit dem
Alkoholwerbeverbot für TV-Sender
legt sich die Regierung in zweierlei
Hinsicht selbst ein Ei. Zum einen
macht das Alkoholwerbeverbot
überhaupt keinen Sinn, da die aus-
ländischen Fernsehstationen mit die-
sem Verbot nicht belegt werden kön-
nen. Zum anderen schadet sie dem
Standort Liechtenstein, der in diesem
Medienbereich an Konkurrenz-
fähigkeit gegenüber den anderen
Staaten Europas verliert. Leidtra-
gende darunter sind unter anderem
die Sender XML und IBC.

Die Regierung kann in ihrem Be-
richt und Antrag keine Gründe aufli-
sten, die dieses Verbot rechtfertigen.
Sie führt nur aus, dass in der Verord-
nung zum Radio- und Fernsehgesetz
dieses Verbot bereits seit 1991 exi-
stiert. Zudem betont sie, dass dieses
Verbot analog zur Schweiz einge-
setzt werde. Dies ist ihre Grundlage
zur Verschärfung der EU-Richtli-

nien. Bisher hat sich niemand darum
gekümmert, da es kein nationales
Fernsehen gab. In der Zwischenzeit
sendet XML ein Programm und
IBC wird am Silvester dieses Jahres
damit beginnen. Das heisst: Erstmals
erhält diese Verordnung Relevanz.

Die Abänderung des europäischen
Übereinkommens über das grenz-
überschreitende Fernsehen wäre für
die Regierung die Chance gewesen,
diese Verordnung rückgängig zu ma-
chen und sich ganz auf die EU-
Richtlinien zu konzentrieren. Diese
Richtlinien wurden von erfahrenen
Personen ausgearbeitet und von 29
europäischen Staaten akzeptiert.
Wenn grosse Staaten diese Regelung
verschärfen, kann dies verstanden
werden. Aber wenn ein Staat diese
Regelung verschärft, der fast aus-
schliesslich von ausländischen TV-
Programmen überflutet wird, die
diese Regelung nicht besitzen, kann
dies nicht mehr nachvollzogen wer-
den. Zudem möchte sich die Regie-
rung in verschiedenen Bereichen von
der Schweiz abkapseln. In diesem
Fall wird die Schweiz wieder als
Grund angeführt. Die Regierung hat
diesbezüglich keine Linie in ihrer

Politik. Sie legt alles aus wie es ihr ge-
rade passt.

Den einheimischen Sendern wird
hiermit eine schwere Bürde mitgege-
ben, indem sie von einem enormen
Markt ausgeschlossen werden. Gera-
de im Medienbereich, der mit enor-
men Kosten verbunden ist, sollte jede
mögliche und ethisch vertretbare
Einnahmequelle zugänglich ge-
macht werden. Tatsache ist, dass
Liechtenstein für den audiovisuellen
Medienbereich an Attraktivität ver-
liert und damit ein neuer Markt mit
etlichen Arbeitsplätzen getötet wird,
bevor er richtig geboren wurde. Eine
kleine Hoffnung bleibt noch: der
Landtag hat hierzu das letzte Wort.
Die Regierung aber scheint diesbe-
züglich nicht viel überlegt zu haben.
Oder anders gesagt:Wer andern eine
Grube gräbt, fällt selbst hinein – es
hat soeben «plums» gemacht.

Alexander Batliner

EU-Richtlinien zur Alkoholwerbung
Die Fernsehwerbung für alkoholische Getränke muss folgenden Krite-
rien entsprechen:
a.) Sie darf nicht speziell an Minderjährige gerichtet sein und insbeson-
dere nicht Minderjährige beim Alkoholgenuss darstellen.
b.) Es darf keinerlei Verbindung zwischen einer Verbesserung der phy-
sischen Leistung und Alkoholgenuss oder dem Führen von Kraftfahr-
zeugen und Alkoholgenuss hergestellt werden.
c.) Es darf nicht der Eindruck erweckt werden, Alkoholgenuss fördere
sozialen und sexuellen Erfolg.
d.) Sie darf nicht eine therapeutische, stimulierende, beruhigende oder
konfliktlösende Wirkung von Alkohol suggerieren.
e.) Unmässigkeit im Genuss alkoholischer Getränke darf nicht geför-
dert oder Enthaltsamkeit oder Mässigung nicht negativ dargestellt wer-
den.
f.) Die Höhe des Alkoholgehaltes von Getränken darf nicht als positive
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Wer andern eine
Grube gräbt . . .

Hugo Sele ist An-
walt des neuen TV-
Senders IBC.


